
ändert siıchdie Lage. Da hat der heiligeJTohannes
FeC WEn ireudenbewegt qusruit „Scht, WI1IC sroße
Liehbe un  N der Vater hat Wır heißen Ainder
(sottes und WIL sınd auch. . Jetzt sSind WIL Kinder
Gottes;as WITL einst SC111 werden, ist och nıcht offen-

WENN einmal ottfenbar wird,Dar: doch W155Se11 WIL:!

werden WIL ihm äahnlich SEe11N Denn WIFLE werden iıhn
sehen, W1C IS C)

(Fortsetzung folgt —E[

DIe —_  S fS
JVernunft = chrisilichen

Von Viklor Cathreıin (F3
(Fortsetzung E  und Schluß.)

VI
Familie und Erziehung.

AÄAus der Ehe entiste naturgemäß die eigentliche Fa-
miılie: die G(Gemeinschait VO  m Eltern un Kindern. „ Wach-
set und mehret euch.‘ ‚„„NMlıt diesen Worten , sagt
Leo ALILL., ‚„ War die Famıilie gegründet. Die Famiulie, dıe
häusliche Gesellschaft ist C1INe wahre Gesellschaft mıiıt
allen Rechten derselben, klein immerhın diese (resell-
schait sich darstellt S1ie ist alterals jegliches andere Ge-
INeC1NWESEN un deshalb besitzt“ SLE unabhängıg DO
ad Iıhre inwohnenden Befugnisse und Pflichten
Ks regıert 88 ıh selbständige Gewalt, nämlich die väater-
liche Innerhalb der VOIl ıhrem nächsten Zweck he-
stimmten Grenzen besıtzt demgemäß die Familie ZU

weniıssten die gleichen Rechte W16 der Staat ı Wahrun
nd Anwendung Nn ıttel, die ihrer Krhaltung
ihrer Irelen: ewegung unerläßlich S1ind. Wiır N Z

weniıssten die gleichen Rechte.: Denn da das häusliche
Zusammenleben sowohl dem Begriff als der Wirklichkeıit
ach Irüher ist als die bürgerl_iche_ Gemeinschatlit, ha-
ben uch SCINE Rechte un SCIHNE Pflichten den Vortritt,
weıl S1C der Natur näher stehen. Das Leben ı der Staats-
gemeıinschait muß dem Individuum un der Famıilie

wünschenswerten ute werden. Wenn 1U aber
Individuum und Familie, nachdemSIE 1111 Verbande der
staatlichen Gesellschaft sind, selıtens der letzteren 1Ur

WEn Jo-d 1 f
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Schä fände stat Nu zen, NUr Verletzun des Uur:
eigenen Rechtes statt Schutz, SO würde der Staatsverband
her als Gegenstand der Abne1igung und des Hasses EeLI-
scheınen, enn als e1iINn begehrenswertes Gut Eın
groher un ge/ährlicher Irrtum 1ed Iso ın dem Ansın-
I1te  Aa den aal, als INUSSeEe ın das Innere der Familie,
des Hauses, eindringen. Allerdings, WE sıch Ine
KFamıilie 1in äußerster Not und In verzweılelter Lage
beiäindet, daß sS1e siıch 1n zeiner W eise selbst helfen kann,
ist der Ordnung entsprechend, daß staatliche Hılfe e1n-
Teie Die Famıiılien siınd hen Teile des Staates. Ebenso
hat dıe öffentliche Gewalt einzugrelien, WL innerhalb
der häuslichen Mauern Verletzungen des gegenseitigen
Rechtes geschehen. Übergrifie in Schranken weısen un S
die Ordnung herstellen, heißt offen bar nicht Hefugnisse
der Familie und der Indiyiduen siıch reißen. Der Staat
efestı 1n diesem Falle die Befugnisse der Einzelnen, er
zerstort S1Ee nıcht Allein diesem Punkt muß alt
machen, ber obıge Grenzen dar{f nicht hınaus, SONST
handelt dem natürlichen eCc entigegen. Die väater-
liche Gewalt ist von Natur beschaffen, daß Sie nıcht
zerstöÖrt, uch nıcht VO Staate sich gezogen werden
kann, sS1e weiıst eine leich ehrwürdige Herkunit au{f wıe
das Leben des Mensc selbst. Kinder SIN  d, miıt dem
heılı Ihomas sprechen, gewissermaßen eın eıl
des aters, sS1e sSind gleichsam eiıne Entfaltung seiner Per-
SOI uch treten s1e, WEeNn InNna  a} 1m eigentlichen Sinne
reden wiull, nıicht selbständiıg, nıicht als Individuen 1n die
staatliche Gemeinschafift ein, sondern vermittelst der Fa-
miliengemeinschaft, 1n der sS1e as  ebDen empfangen ha
ben AÄAus eben diesem Grunde, weiıl nämlich die Kinder
Vo  - Natur eiınen e1l des Vaters bilden, stehen S1e ach
den Worten des heiligen Lehrers? unter der orge der
Elltern, ehe S1ıe den Gebrauch des ireiıen Wiıllens haben.
Das sozialıstische System also, welches dtie elterliche
Fürsorge beiseite Setzlt, eine allgemeıine Staatsfür-

einzuführen, versündıgt sich an der natürlıchen
Gerechti
mi!ie.““

gkeı un zerrel géwaltsam die Bande der Fa-
Die erste und wesentlichste Aufgabe der Familie ist

die Erziehun der Kınder Der heiliıge IThomas V, Aquıin
„Der leibliche Vater nımmt 1n besonderer Weise

Anteijn ı an dem Begriff des Ursprun S der ın allumfassen-
der Weise 1n ott sich findet. Der ter ist der Ursprung
der Zeugung und Erziehung un alles dessen, WAas ZUL2) Summa th

°) Summa l} 2 102 A,



Ve_rvollk_omn_mur_ig des menschlichen Lebens gehört.“ In
seinem Rundschreiben ber die christliche FErziehung -er-wähnt Piıus AJ diese Worte un Tügt be1 „Die Familie
hat somit unmıttelbar VO Schöpfer den Auftrag un da-
her uch dase ıhre Nachkommenschafft erzıehen,eiIn unverädußerliches EG weil unzertrennlich verbun-
den mıt der sirengen Verpflichtung, eiIN eCc das jed-wedem Recht der Volksgemeinschaft un es Staates
vorausgeht, un darum eın unyerletzbare_s Recht CH-ber jeglicher irdischen acht.‘“

FÜr die Unverletzbarkeit dieses Rechtes sibt der
Englische Lehrer‘*) als Grund all: das Kind ist von Natur
eitwas VOoO Vater Daher entspricht dem natür-
liıchen Kecht, daß das iınd VOL dem Gebrauch der Ver-
nunit der Sorge des Vaters untersteht. Gegen das Natur-rec“ WAare daher, WEeNN das ind VOTL dem Vernunfit-gebrauch der Pflege der Eltern eNLIZOgeEN, der WECNNderen Wiıllen irgendwie ber dasselbe bestimmt
würde.“

ach den angefiührten Worten des heiligen U homas
könnte vielleicht jemand denken, das Frziehungsrechtder Eltern dauere 1Ur hıs der Zeıt, die Kinder ZUu
Vernunftgebrauch gelangt SInd.: Das WAare ein Irrtum. Das
elterliche Krziehungsrecht dauert his die Kinder D:
Vollreife des Alters gelan sSınd un selbständig für sıch

SOTrSEeN vermögen. Des alb Tügt der Papst be1 „Weıdie Verpflichtung der Eltern ZUF Pflege lortdauert biıs
dem Zeitpunkt, da die Nachkommenschaft imstande ist,selber 1Ur sıch Z SOTgenN, dauert uch das unverletzlicheelterliche Erziehungsrecht JOLT: Denn dıie Natur hat nicht
NUur die Erzeugun der Nachkommenschaft ZUuU Ziel,sondern auch ihre ntwıicklung und ihren Fortschritt hıs
ZU Vollendungszustand des Menschen, \ insofernMensch Ist, bis AT sıttlıchen Vollreife, sagt wıeder
der Knglische Lehrer.‘®

Der Papst beruft sıch für das Erziehungsrecht der
Eltern uch auf die welsen Bestimmungen der Kirche in
ihrem Gesetzbuch:®) „Die Eltern haben die strenge Ver-
p!lichtung, sowohl TÜr die religiöse un sıttliche WI1Ie TÜr
die körperliche un bürgerliche Erziehung der Nachkom-
menschafift un auch für deren zeıtliches Wohlergehenach Kräften orge ira en. „In diesem Punkt 1ıst der
gesunde Menschenverstan allgemein derart über-
einstimmend, daß sıch mıt Oß-S 1n olfenen W iéersp r-uch) .

2) Suppl 41
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setzefi würde, WeI: zu behaupten wagte, 'die Nachkom-menschaft gehöre eher dem Staate als der Eamilie
und der Staaft habe eın unbedingtes Anrecht qut die Er-
zıehung., ‘ Hinfällig ist sodann der VO  un ienen daiür
geführte Grund, der Mensch komme als urger ZU Weltund gehöre darum In erster Linie dem Staate. S1e be-denken nicht, daß der Mensch IS existieren muß, be-
VOLT Bürger. sSein kann. Das Dasein hat ber nicht
VO Staate, sondern VO  B den Elltern.“ Pıus XI heruft
sıch dafür uch quf die schon ben erwähnten WorteLeo AHTL., die Kinder treten nıcht unmittelbar, sondernUFE die häusliche Gemeinschaft 1n die bürgerliche (Je-sellschaft eIn. In dem Rundschreiben ber die Katho-
iische Aktion VO unı 1931 sagt Pıus „Fıne AT
lassung des Staates, die ıhm die Jugend Sanz un AaUS-
nahmslos VO  2 der Kindheit bıs ZU reiıten Alter uber-
lıefert, ist tür einen Katholiken N1IC. vereinbar. mıt der
katholischen Lehre, ja ist N1IC einmal reinbar mit demnatürlichen Rechte der Familie.“

Das Erziehungsrecht der Elltern ist jedoch eın ab-solutes und unumschränktes, da unbedingt dem letz-
ten Ziele des Menschen SOWI1E dem natürlichen un!: SOÖLL-lichen KRecht untergeordnet ist Da WIT In der egeNWAar-t1gen Heilsordnung einem übernatürlichen /Ziele he-
ruten sind un die «iırche die von Christus eingesetzteAnstalt ist, weiche die Menschen diesem Ziele iühren
soll, unterstehen dıe katholischen Eltern 1n der
ligiösen un sittlichen Erziehung der Auifsicht und Lie1i-Lung der Kırche. die sind 1n dieser Hinsicht die gebore-
NenNn und sıch unabsetzbaren Mandatare der Kirche.och darauf wollen WITL nıcht näher eingehen. Wir wol-len 1Ur och die Rechte besprechen, die dem Staat rück-
siıchtlich der Erziehung zukommen.

Hierüber sagt Pius XE „Der Staat hat im Bereicheder Erziehun das Recht besser die Pihecht, 1n sS@Ee1I-
Ner Gesetzge ung das dargetane ältere Recht der KFa-
millie autf die christliche Krziehung der Nachkommen-
schafit schützen un folgerichti das übernatürlicheRecht der Kirche qu{i eine solche rzıehung achten.
Kbenso ist Aufgabe des Staates, dieses Recht unsten der Nachkommenschaft schützen, WENN die Kl-
tern tehlen der aus Unfähigkeit der Unwürdigkeitmoralisch der physisch der Krziıehung mangeln las-
sen sollten. Denn iıh Erziehungsrecht ist, WI1e gesagt,nıcht absolut und unumschränkt, sondern abhängig V

7 Enzyklika .5  u.  ber diıe christliche Erziehung.



natürlichen un göttlichen Gesetz $  E  % un darum der Autori-
tät und dem Urteil der Kırche un ebenso des Ge-
meinwohles willen der Aufsicht und dem Rechtsschutz
des Staates unterstellt. Überdies ist die Familıe keine
vollkommene Gesellschaft, die alle _Mittel ZUX eigenen
Vervollkommnung in sıch besähe. In diesem, übrigens
seltenen Ausnahmeftfall Seiz sich der Staat nıcht ü die
Stelle der Famıilıe, sondern erganzt das Fehlende un
trılit mıt entsprechenden Miıtteln Vorkehrungen, immer
In Übereinstimmung nıt den natürlichen Rechten der
Nachkommenschatit un
der Kırche.“ den übernatürlichen Rechten

(ganz allgemeın ist es SO'&3III'1 das ec un die
Pfhcht des Staates, nach den Normen. der gesunden Ver-
nunit und des (Glaubens- die sittliche un rehg1öse KEr-
ziehun schützen durch Entfernung aller In der
/entlıc keıt auftretenden schädlıchen FEınflüsse. WAar
ist an erster Stelle die Pilicht der Eltern, die Kinder
vor_ sıttlichen (Gefahren behüten ber S1€e sınd eute
Nn1IC mehr imstande, diese Gefahren fernzuhalten, WEn
S1€Ee der aa nıcht kräftig unterstützt Diese (jefahren
liegen, WI1e Pius AL.®) sagt, „vornehmlich 881 den glaubens-
losen. un schlüpirigen, vielfach geradezu in dämonischer
Art Spottpreisen vertriebenen Schraften, 1n den Kino-
schaustellungen un jetzt uch ın den Rundfunkdarbie-
tungen, die SOZUSASCN alle Art VO  ca Lektüre vervielfäl-
tUigen und leicht ZU nglich machen, W1€e C der ılm mıt
allen möglichen SC auspielen ul Diese mächtig wirken-
den Verbreitungsmittel, die, WL gul und ach vernüni-
tıgen Grundsätzen geleitet, dem Unterricht un der Er-
zıehung L srobhem Nutzen gereichen können, müssen
leider oit TL dem Anre1iz dunkler Leidenschaft un der
Gewinnsucht dıenen.“ In der Beseitigung dieser (Gefiah-
TCI IMUu der Staat 1m eigensten Interesse die Familıe
unterstuützen. Denn eine sıttenlos heranwaächsende Jugend
gereicht dem Staat DA größten Verderben.

Dem Staat ste ber nıicht bloß ZU, die Erzıehung
ZU schützen, sondern auch, WI1e€e Pıus XI sagt, die Krzle-
hung un den Unterricht der Jugend au{f vielfältige Weise

Fördern, und zwar zunächst dadurch, daß den Un-
ternehmungsgeitst un die Arbeit DOIN Kirche und Fda-
Imnılıe begünstigt un unterstützt. Es darf eben, wıe der
Papst  bemerkt, n1ıe verseSsCch werden, daß die Famıiliıe
„die.erste natürliche nd notwendige Erziehun sumwelt
1st, e1gens vom Schöpfer d.azu».besytimmt. Desha_ ist Tür

S Rundschreiben uüber die christliche Erziehung.



gewöhriliéh JENC Erziehung wirksamsten und nach-
haltigsten, die das Kind in der Familie erhält, in der Ord-
Nnung und Zucht herrschen; und sie ist so wirksamer,
ie mehr dort hellstrahlend und beständig das gufte Bei-
spiel der Klternvor allem, ber auch der anderen Haus-

entgegenleuchtet.“Mancherorts lie leider die häusliche Erziehung sehr
darnieder, weil dıe ltern, namentlich die Mütter, deren
Händen die Erziehung vorwliegend anvertraut ist, 1ür
ihre Aufgabe ganz ungenügend vorgebildet sind. Sodann
her uch deshalb, weil sıch eute überall das Bestreben
geltend macht, die Kinder vom zartesten Alter A der
Famılie entfremden. Die kommunistische und sozlali-
tısche Jugendbewegung, und 9anz besonders die
genannte Kinderfreundebewegung hat den Zweck, die
Kinder der Famılie Zu entzıehen, S1e möglichst 1n den
Kinderrepubliken selbständı machen und mıt —-
l1g1onsloser, sozlalistischer esinnung ertiüllen.

Aber auch von nıchtsozlalistischer Seıte wırd heute
viel dadurch gefehlt, daß INa  _ die Kinder Ol iruh
durch allerleı Vereinigungen, Vergnügungspartien, Kinos
un anderen Veranstaltungen der Kamıilıe entzieht. Es
gıbt schon jetz viele Familıen, 1n denen der Vater den
Abend in seinem Kasıno, die Frau 1n iıhrem Klub oder
Kränzchen zubringt und die Kınder unter UISIC. einer
Kinderma einer Abendunterhaltun beiwohnen. Mit
Hecht nt deshalb Pius 55 1r beschwören
der Liebe Christi wiıllen dıe Seelenhirten mıiıt allen Miıt-
teln durch Unterweisung, Katechese, mündlich un
durch möglıchst starke Verbreitung. VO ‚Schrıften die
christlichen Kltern N1IC sehr theoretisch und im all-
gemeinen als vielmehr : praktisch und ım einzelnen
ihre schweren Pflichten Zzu erinnern, besonders die
verschiedenen Aufgaben der relig1ösen, sıttlichen un
bürgerlichen Kındererziehung und die neben dem
persönlichen guten Bels ıel geelgnetien Method_enihrer wırksamen Durchiü rung.“

VIL
Kamilie und Schule.

ie Eltern SInd heute. nıcht mehr imstande, ihren
Kindern den Unterricht geben, dessen diese 1n der
Gesellschaft benötigen. die bedürifen deshalb der Schu-
len, welche der Erziehung der Eltern Hilfe kommen
un s1e ergänze An un Iür-sıich ist es 11LULL Sache derRundschreiben über die chri;tliche Erziehung.



al url he Re476

Familien der der Gefiieinden, solche Schulen erriéh—
ten Heute sind aber oit weder die Famılien och die
(1meinden imstande, die nötigen Schulen Zzu errichten.
eshalb muß der Staat 1n solchen Fällen nachhelfend
eingreıfen, indem ach Maßgabe der Bedürfnisse un
der vorhandenen Mittel Schulen eröffnet. Und weiıl
heute eın SEWISSES Maß VOoO  — Bildung und Unterricht ach
ailgemeiner Überzeugung allen 1 Staate notwendig ist,
darf der Staat iordern, daß die Eltern ihren Kındern
nıgstens das Mindestmaß dieser Biıldung verschaiten
Man nennt das Lernzwang. Deshalb sagt Bius „Der
Staat kann fordern und darum dafür sorgen, daß alle
Staatsbürger die notwendigen Kenntnisse ihrer staats-
bürgerlichen nd natiıonalen Pflichten un einen gewilssen
rad gelstiger, sıttlicher un körperlicher Kultur he-
sıtzen, WI1Ie S1e unter den heutigen Verhältnissen ZU (1e-
memwohl tatsächlich geflordert. wIıird.  ..

Der Staat dart terner iM Interesse einerl uten
Staatsverwaltung oder AT Schutz des inneren un
äußeren Frıedens Dinge, die dem (1emeinwohl sechr nOol-
wendig Sind un besondere Fıgnung un Vorbereitung
verlangen, sıch die Eirrichtun un Leitung VO ach-
schulen TÜr estimmte selner ehörden und namentlich
Tür das Heer vorbehalten, solern 1LUFr Ddorge Ta die
Rechte der Kırche un der Famlılie in ihrem Bereiche
nıcht verletzen “

Ks ist jedoch klar, „daß der Staat be1 aller Förderung
des öftfentlichen un prıvaten Schul- un Unterrichts-
WESECNS die angestammten Rechte VO  — Kırche und Fa-
milie qufi die christliche KFrziehung achten un überdies
die ausgleichende Gerechtigkeit berücksichtigen muß.
Deswegen ist jedes Erztehungs- un Schulmonopol
gerecht, die . Famıilıe physısch der moralisch
zwıngt, ihre Kınder eNigegen den Pflichten des chrıst-
lichen Gewissens oder uch SEeSCNHN ihren TEeChtmäßigenillen In die Staatsschule schicken.‘“

Das Schulmonopol, VO  u dem der Papst ler. redet,
besteht darın, daß-: der Staat sıch allein das ec VOIL-
behält, Schulen L errichten, und Privatschulen ENLWE-der Sar nıcht der 19888 mıiıt seiner EFrmächtigung un
ter schwer eriüllenden Bedin zuläßt. Der Papstverwirit jedes derartige Mono

inder ın Staatsschulen
das die Eltern physischder moralisch zwingt, ihre

schicken, die dem chrıstlichen Gewissen der dem recht-
mäßigen Wiıllen der KEltern widersprechen.

© | Enzyklikg_ über die christliche }E'rziehung.



Cathrein, natürlichen Rechte der Fam

Zu diesen Schulen gehören VO  3 allem die sogenann-ten neutralen der weltlichen Schulen, Aaus denen die
Religion ausgeschlossen ist. Diese Schulen seizen sSıCh,WIe der Papst Ssagt, &LU den Iiundamentalsten Erziehungs-srundsätzen 1n Widerspruch“. „Übrigens“, Lügt. bel,A1STE eine derartige Schule Sar N1IC. möglıich. Kıs brauchtnıcht wiederhaolt werden, WAas Unsere Vorgänger ber
S1e erklärt haben, besonders Pius und Leo AHNL., Zuderen Zeit gerade die Verweltlichung 1n der öitfentlichenSchule ihr nwesen treiben be aD

Schon im Syllabus14) hat Pius den Satz VerUurT-teult „Katholische Männer dürfen e1ine: Erziehungsart bıl-lıgen, die VO katholischen Glauben und der Autoritätder Kirche losgetrennt ist un sıch 1Ur der wenigsten«serster Stelle die Wissenschaft der natürlichenDinge un die Zwecke des irdischen gesellschaftlichenLebens kümmert.“‘ AÄhnlich hat sıch Leo 1IL wıederhaltausgedrückt. Pius XI 80gt den Außerungen semmer Vor-
ganger DeE1:) 25

klärungen un
Wır un bekräftigen ihre Er-

gleichzeitig die Vorschriften der heıligenKanones, wonach der Besuch der nıchtkatholischenSchulen, obh weltliche der Simultanschulen, Iso derSchulen, die Sanz gleichförmig und hne irgendwelchedSonderun den Katholiken un Nichtkatholiken olten-stehen, den katholischen Kiındern verboten ist, und daßder Besuch dieser Schulen 1Ur mıt Kücksicht qaut be-stimmte OTtliche und zeıtlıche Verhältnisse unter Hessondern SicherunSCNn geduldet werden kann, wobel eINZISdie Entscheidung des Oberhirten maßgebend ist.  ..ber nıcht 1LUFr die rein weltlichelosen, sondern AaUuCcC
der religions-

den katholischen
die Simultanschulen entsprechenGrundsätzen N1IC FÜr die Katho-lıken“, Sa Pius > „‚kann auch jene Sımultanschulenıcht Is normal anerkannt werden ; 1n der den Ka-tholiken ZWAar elrenn Religionsunterrcht rteılt wiırd,In der S1ıe abe

lisch
IS den übrigen Unterricht VO nichtkatho-

lern Lehrern en mıt nıchtkatholischen Schü-
Schu

erhalten Denn die bloße Tatsache, daß einerle (oft och mıt allz er Finschränkung) eli-Sionsunterricht Trteilt WIT bringt S1e och nıcht ınqrge_i_ngtimrgung’ mıt den Rechten der Kirche üund derchristlichen Familie un: g1ıbt ihr och N1IC die nötKignung LUr den Besuch durch katholische Kinder. Da-IÜr ist notwendig, daß der Unterricht un Aufbau
} Prop.12] Rundschreiben
13)

uber dıe christi‚iche Erziehung.Rundschreiben uber dıe christliche Erziehung.
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der Schule: Lehrer, Schulordnung un Schulbücher
allen Fächern unter Leıtung un mütterlicher Aufsıcht
der Kirche VOIN christlichen Geiste beherrscht sınd, so
daß die Religıon 112 Wahrheıt dıe Grundlage un KTÖOÖ-
NUNS des ganzen Erziehungswerkes In allen selinen Ab-
stulungen darstellt, nıcht bloß 1n den Elementar-, SON-
ern uch in den Mittel- und Hochschulen. Ks ıst nıcht
bloß notwendig, u ein ort Leos XIl sebrauchen,
daß der Jugend bestimmten Stunden Religionsunter-
rıcht rteilt, sondern daß uch der N übrıige Unter-
T1C VO Wohlgeruch relig1ıösen christlichen Sinnes
durchfliutet wIrd. Wenn das fehlt, WL dieser . heılıge
tem das Innere der Lehrer un Schüler nıcht durch-
zieht un erwärmt, annn wird INa  m; AUS der SaNzZch Schu-
lung recht weni1g Nutzen zıiehen. Oft Wil‘d‘ daraus SOS4a
NIC gerınger Schaden' erwachsen.

Man könnte einwenden, In einem relig1ös zerklüf-
eten olk se]len konfessionelle Schulen unmöglıich. Dar-
auft antwortetl der‘. Papst: „Man Sage nıcht, In einem In
verschıedene Bekenntnisse gespaltenen Volke sSe1 dem
Staate unmöglıch, die Frage des öffentlichen Unterrichts
qanders als mıt der weltlichen der der Simultanschule

lösen. Der Staat mMu un annn sS1e vernunftgemäßer
und uch leichter dadurch lösen, daß der Inıtzative
der FKamultıe un der Kırche Freıihetit Läßt un durch ent-
sprechende finanzielle Beisteuern nachhilit. Dab sich
dieses zur .Zufriedenheıt der Familien und ZUI) Besten
des Unterrichts un der öffentlichen uhe und Ordnung
verwirklichen Jäßt, dafür sSiınd eIn Beweis jene Nationen
miıt gemischtem Bekenntnis, 1n denen das chulwesen
em Erziehungsrecht der Familıe entspricht N1C bloß
qut em gesamten Gebiet des Unterrichts ıer beson-
ers durch rein katholische Schulen Tur dıe Katholiken

sondern ebenso gut unter dem Gesichtspunkt der AaUS-

gleichenden Gerechtigkeit durch staatliche finanzıelle
Beihilfe A die VOoNn den Famıilien gewählten Schulen.“

An dieser ausgleichenden Gerechti keit  fehlt
in den Vereinigten Staaten von Nor amerıka.. Hıer

sınd die Staatsschulen religionslos und können deshalb
VO den Katholiken nıcht benutzt werden. Doch besteht
Unterrichtsireiheılt, daß die Katholiken eigene Schu-
len ründen können, ber S1€E müssen auch die Steuern
LÜr d1e Staatsschulen bezahlen un sıind deshalb doppelt
belastet, was der ausgleichenden Gerechtigkeit nıcht ent-
spricht. Aber die Katholiken bringen diese pfIer sroß-
mü’;ig‚ um ihren Kindern eine katholische Frziehung



al echte de

ermöglichen‚ und werden dafür VOIN Papst besonders
gelobt.

bwoHl Pius XL._das Schulmonopol NUur In gewissenGrenzen ausdrücklich verwirit, SInNnd WIr doch berechtigt,weıter sehen un das staatlıche Schulmonopol allge-meın abzulehnen. Der Staat darf die Freiheıit der Unter-
anen NUur weıt einschränken, als ZUMMM Gemeinwohlnotwendig ist. Nun _ ist aber das Schulmonopol dem (ze-
meinwohl nıicht 1Ur nıcht notwendig, sondern eher
schädlich Der Staat hat allerdings das Recht und die
Pflicht, keine Schulen dulden, die em Gemeinwohl
offenbar schädlich sınd, indem S1€e die KReligion, die Sıtt-
lichkeit und die sonstigen Grundlagen des Gemeimwohls
untergraben. ber C hat eın eCcC der alleinıge Schul-
meıster se1ln, hne Not die Untertanen einer kostbaren
reiheit  K berauben un das anze chulwesen in eine
einseltige Rıchtung Z bringen, die VO  — dem Belieben der
jewelligen Regierung abhängt. Das Beispiel vieler Staa-
ten, die sıch noch freiheitlichen INn bewahrt haben, be-
weist, daß das Unterrichtswesen uch hne MonopolSeNr gut gedeihen ann. Daß das staatlıche Schulmono-
pol dem Rechte der Kırche schnurstracks wıderspricht,lıegt quf der and Das kirchliche Gesetzbuch besagt:*99  1€ Kırche hat das Recht, . Schulen ieder Art, nicht 198888
Volksschulen, sondern uch Mittel- un Hochschulenerrichten.“‘ Diesem Recht wıderspricht das staatlıche
Schulmonopol.

In zeinem Land der elt. ist dieses ‘ Schulmono:i ol
tatsächlich durchgeführt, W1€e im Deutschen Reich, C-
sonders 1n Preußen. Der Staat behält sich alleinm das
Recht VOT, Volksschulen errichten und zwıngt gesetlZ-iıch alle Kinder volle acht Jahre ZUIN Besuch dieser
Volksschulen Außerdem ist noch der Besuch der
Fortbildungsschule bis ZU achtzehnten Jahre obligato-rıSCh; außerdem ist schon wiederholt der Vorschlag C-
MmMaCc worden, .sowohl der Volksschule als der Fortbil-
dungsschule noch eın Jahr esetzlich hinzuzufügen. Wı
keine Volksschulen, WEer auch keine Ireien Univer-
sıtäten geduldet. Private Mittelschulen dürfen Ur mıt
staatlicher FErmächtigung und meıst L1LUFr unter allerlei
erschwerenden Bedin errichtet werden. Auf{f die
öffentlichen Schulen: ben die Eltern keinen Eınfluß.

1e haben NUr die süße Pflicht, die nötigen Steuern Zı
bezahlen und das KRecht zuzusehen, Was der Staat AUus
ihren Kindern macht. Tatsächlich ist “ihnen dadurch das

] Can 1375
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Recht au{f die selbsfändige Efziehung ihrer Kinder ZUgrohben S20 entzogen.
t, anerkänfiteDaß das eıne geıistige Knechtschait 1S

uch der höchste (rerichtshof der Vereimmnl ten Staaten
VO  a Nordamerıka, der Juni 19025 eNtIsSC jed:!°) 99  1e
grundlegende Theorie der reıheıt, auf der diese. Union
ruhnt, schließt jede allgemeıne Gewalt des Staates AUS,
IınNe einheitliche Erziehungsform Tür die Jugend Testzu-
setizen, indem dieselben zwiıngt, iıhren Unterricht AUS-
schließlich 1n den Staatsschulen zu empfangen. Das iınd
ıst eın bloßes Geschöp{f des Staates. Die, welche e...
nähren un leıten, haben das Recht un zugleich die ho-
he FPilicht, erziehen un TÜr die riüllung seinerOblıegenheıiten vorzubereiten.“

Das staatlıche Schulmonopo|l ist uch der Grund.
ın keinem Lande beständig 1el1 der Schule

herumreglementiert wird W1€e 1n Deutschland: Sobald eın
Frzıehungs- der Unterrichtssystem auftaucht und

den maßgebenden Stellen Anklang iindet, wird das
n chulwesen emodelt, damıt die Einheıt SC
Wa bleıbe. Deshalb mmt es ler nı€e einer ruhl-
SEN un stetigen Entwicklung. Gerade 1n diesen Tagen
veröffentlichen die Ta esblätter*®) eine Kingabe, weilche
mehrere katholische erbände ach eingehender Bera-
Lung in Schulsachen das preußische Ministerium LÜr
Wissenschait, Kunst un Volksbildung rıchteten. Darın
heißt I: A „Im Jahre 1925 wurden LÜr dıie höhern
Schulen CUue Richtlinıen erlassen. Man erwartete allge-
meın, daß die höhere Schule u zunächst eine Jängere
Zeıt der uhe ZUTFL: organiıschen Entwicklung un AUS-
wirkung der Refiorm erhalten würde. Wır mussen aber
feststellen, daß VOL allem im etzten Jahre durch ein1ıge
Erlässe eine Arge Unruhe ıIn dte Schule hineingetragen
WUur uch das Prinzıp des organischen Wachs-
tums wurde vermı1ıßt Vor allem aber cheınt INa  u mehr
als einmal - übersehen haben, daß eine verhängnıs-
volle Überspdnnung der Staatsmac un der Staatsfür-

In Schuldingen edeutet, WEeNNL Man behördlicher-
welse durch Gesetze, Erlässe un Verordnungen mehr
Dinge regeln Will, als 1m Interesse der (zesamtheıt unbe-
dingt erforderlich ist. (erade 1m Schul- und Erziehungs-

Mu der Freiheit der Persönlichkeit eın gehöriger
_‘Spieh‘aum gelassen werden.“ Die Kingabe klagt annn

15 Supreme Court Decision 1n the Oregoh School (‚ases,
June 17 1925

16) Vgl „Kölnische Vqlkszeitung“ r VO 1 Juli 1931



och esonders ber „überspannte Zentralisierung un
Schablonisterung‘“, sS1e vermißt _ die Einhaltung jener tel-
1LEl Linıe, welche die Kompetenzen VoO aal, Kltern-
haus un Kirche aut dem Gebiet der Schule berücksich-
tigen, und :auch darüber, daß ine Reıiıhe VOLL strıt-
igen Fragen prinzipieller atur, die as KEltern- und
Kirchenrecht und die persönlichen Rechte der Schüler
berühren, „durch behördliche Entscheidung hat lösen
wollen‘.

In einem demokratischen Lande, W das Kultus- und
Unterrichtsministerium häufl1ig vo einer Parteı die
andere übergeht, muß das staatlıche Schulmonopol tast
notwendig Konflikten führen. Jede Parteı sucht eben
die a 1n ihrem Interesse quszunutzen. Leider wurde
der Gedanke, daß der ra der einzige Schulmeister sel,
se1ıt langem dem deutschen Volke so: Heli eingeprägt, daß
dıe Forderung der Unterrichtsfreiheit weıten reisen
<  Sanz unverständlich geworden ist. Hoffen WIr, daß mıt
der Zeıt uns Katholiken gelingen werde, die gebührende
Unterrichtsfreiheit durchzusetzen. Daß InNna  —_ der katho-
iiıschen Kirche, die die Schulen 1n Sanz Kuropa gegrun-
det un Jahrhunderte allein geleitet hat, heute das(
verweigert, eıgene Schulen Z errichten, ist eine Schande
und eine unerträgliche Iyrannel, die NUr 1n feindseligerGresinnung die
<axnn. rauF Christi ihren run haben

V 11i.
Familie und Figentum.

Als natürliche, VOo  H ott gewollte Gesellschaft muß
die Familie uch das Recht haben, FEigentum eIr-
ben un: ihrem Zweck gebrauchen. Wiıe - sollte S1e
als selbständige Gesellschaft bestehen un ıhre Aufgabelösen können, sS1e nıcht das Recht hätte, die not-
wendigen Mittel, WI1e Nahrung, Kleidung, Wohnung, Werk-

[B S, W. Zu erwerben und Ireı iıhrem Zwecke
gebrauchen? Sehr ‚ nachdrücklich betont dieses

KHecht der Familie 1.e0 I11 in dem Rundschreiben Re-
FU NOVAarum. Nachdem bewlesen, daß der einzelne
Mensch eın natürliches Recht aqau{i Figentumserwerb habe,Läahrt fort: „ Wenn 1U jedem Menschen als KEinzel-
wesen. die Natur das ec verliehen hat, Kigentumerwerben und zu besitzen, mu sıch dieses ec uch
ım Menschen, insofern Haupt einer Famıilie ISt; lın-den, ja dasselbe besıiıtzt 1m Familienhaupte noch mehrEnergie, weıl der Mensch sıch ım häuslichen Kreise
gleichsam ausdehnt Kın dringendes (Gresetz der gtur‚„Theol. -prakt. Quarf:alschrift“. HE 1932, 31
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ve.rlängi‚ daß der Familienvater den _ Kindern. den 1.e-
bensunterhalt un alles Nötige verschaffe, und die Natur
leitet ih A uch 1Ur die Zukunft die Kinder VeEeIrSOI-

SCH, S1€e möglichst sicherzustellen irdische Wech-
selfälle, S1e 1n Stand seizen, sıch selhst VOI FElend
schützen. Er ıst 19, der In den Kindern fortlebt. un
sıch gleichsam In ihnen wıederholt Wiıe soll ber
diesen Pflichten die Kiınder nachkommen können,
WEeNN ihnen nıicht einen Besıitz, welcher fruchtet, als
rhbe hinterlassen darf”?Leider sehen WITr eute viele Familien. die 1n drük-
kender Not leben un denen dadurch srohe (Jeilahren
In der Beobachtung der Gebote Gottes und eines ehr-
baren helebens erwachsen. Wıe ist ihnen helfen?
Selbstverständlich reden WITr n1ıC. VOo  a Famlilien, die
selbst schuld sınd ihrer Not anche Famıilien geraten1n schwere Not, weıl S1e nıcht nüchtern un SDarsalııwirtschaften verstehen. Sie haben Geld, wenn sıch

Kino, Sport un Schökolade handelt un ONN-
Lag verpuffen sS1e vielleicht einen großen eıl des W o-
chenerwerbes. Diese Famılien werden natürlich n1e aul
einen grunen Zwei . kommen, uch WEeNnN INan sS1e unter-
stutzt Solche Familien schädı uch die Famlilien, die
In wiıirklicher und unverschul eter Not leben, weıl INa  =
Jleicht verallgemeinern gene1gt ist.

Wir reden 1er vielmehr VON Familien, die a_
beitsam SInd, nüchtern un SDarsamı leben und trotzdem
In grohe Bedrängnis geraten, namentlich W ihnen
ott viele Kinder schenkt. Diesen mu ach Möglichkeitgeholfen werden. ber wıie?

lem Nachdruck darauf
Hier ıst, WI1e Pius XI 17 sagt, Sa erster Linıe mıt ql-

estehen, daß, W1e bereits (n
ser Vor anger Leo 11L verlangt hat (Rerum novarum),In der ürgerlichen Gesellschaft die sozlalen un wirt-
schaftlichen Verhältnisse 1n einer W eise geregelt WEeI-
den, die allen Famıilienvätern ermöglicht, das: Notwen-dige verdienen un erwerben, sıch, Frau un
Kinder standesgemäß und den heimatlichen Verhältnis-
SsSenNn entsprechend ernähren. Denn ‚der Arbeiter ist sSe1l-
1165 Lohnes wert Luk 10, 7) Ihm den ohn VCI-
weigern der nbıJlig herabzudrücken, ist schweres Un-E N
TeCc un _ wırd VO  b der Heilıi C Schrift unter die
schliımmsten Sünden gerechnet. ist uch nıcht recht,
I1
die Löhne S niedrig anzusetzen, daß Sie ın den jJewel-
genügen.‘‘

gen Verhältnissen für den Unter halt einer Fanmultıe nıcht

ß GCasti Connubii.
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Weise fügt aber der Papst bei: „Es mMu. jedoch dar;qauf Nachdruck gelegt werden, daß uch die FKhegattenselbst, un ZW arlr Jange, bevor S1€e In die Ehe Lreten, der
materiellen Not vorbeugen der s1e - wen1gstens m1n-
ern suchen und daß S1e VO  . kundiger Seite darüber be-
tlehrt werden, WI1e€e das wırksam und gleich ehrenhaft g..schehen kann.“ Heute könnten oit Jun Leute, bevor sS1e
heiraten, durch Sparsamkeit und Nüc ternheıt manchesFÜr die Zeıt der Eihe zurücklegen. Das geschieht aber
meılstens nıcht, un infolge davon sınd die jungen Braut-
leute be1i der Gründung der Kamıilie olIt genötgt, Schul-
den machen. Besonders muß dıe junge Hausifrau LÜr
ihren Beruf als Multter und (Jattın vorgebildet se1In. uchdas ist heute vielfach nıcht der all In der Volksschulelernen die Mädchen vieles, her oit gerade das N1IC. WasS1Ee später 1n der. Familie notwendigsten gebrauchen.Eiıne kluge un 14 ihren Sachen gut unterrichtete Haus-Irau ann eine Familie mıt gerıngen Mitteln ehrbar er-
nähren, während be]1l einer anderen selbst eın reichlichesKFinkommen nıcht genuüDer Papst empfıe E:  t auch, daß sıch die Khegatten,wWenn das eigene Können N1IC. ausreicht, mıt anderen inäahnlicher Lage Zzusammenschließen, uch 1n der Form
Von prıvaten und ölfentlichen Bünden, den ebensnöten abzuhelfen. Er SEeiz 1Iso voraus, daß dieHamilie der elNn Bemühung N1IC. tehlen lasse.Dann Tährt iort

„Sollte ber das Gesagte nicht genügen, den n-terhalt einer Familie, zumal einer zahlreichen un WEe-nıger Jleistungsfähigen Famailie, bestreiten, istPflicht der christlichen Nächstenlıebe, das Mangelndeergänzen. Die Reichen sSınd die 1er VOL allem denArmeren helfen solleI4 Die 1m Überfluß leben, dürfenGeld un Gut nıcht
oder geradezu

Lür unnutze Ausgaben verwenden
hleudern, Ssondern mussen ZULebensunterhalt un: Besten deTET ebrauchen, denen —-Sar das Notwendige tehlt Wer rıstus in den AÄArmen

VON seinem VermöSCH mitteilt, wırd VO Herrn, WENNzum Weltgrıchte kommt, überreichen ohn Tan-SCn Wer ber das Ge 11 tut, wırd seiner Strafe nıchtentgehen Mt 25,
wenn der

Es sınd keine leeren W orte,postel mahnt ‚Wer die Güter dieser Welt be-sıtzt un S1eht, daß se1ın Bruder Not leidet: WIe soll dieaJebe Gottes 1n ihm bleiben?‘ (1 Jo 3,athreın  ije natürlichen Rechte der Familie  48  'Wéisé fugtaber d‘-e'rjinaIr)st V.he—i:'j„Els mufi jlacioch'där;-  auf Nachdruck gelegt werden, daß auch die Ehegatten  selbst, und zwar lange, bevor sie in die Ehe treten, der  materiellen Not vorbeugen oder sie-wenigstens zu min-  dern suchen und daß sie. von kundiger Seite darüber be-  lehrt werden, wie das wirksam und gleich ehrenhaft ge-  schehen kann.‘“ Heute könnten oft junge Leute, bevor sie  heiraten, durch Sparsamkeit und Nüchternheit manches  für die Zeit der Ehe zurücklegen. Das geschieht aber  meistens nicht, und infolge davon sind die jungen Braut-  leute bei der Gründung der Familie oft genötigt, Schul-  den zu machen. Besonders muß die junge Hausfrau für  ihren Beruf als Mutter und Gattin vorgebildet sein. Auch  das ist heute vielfach nicht der Fall. In der Volksschule  lernen die Mädchen vieles, aber oft gerade das nicht, was  sie später in der Familie am notwendigsten gebrauchen.  Fine kluge und in ihren Sachen gut unterrichtete Haus-  {rau kann eine Familie mit geringen Mitteln ehrbar er-  nähren, während bei einer anderen selbst ein reichliches  X  Einkommen nicht genü  Der Papst empfie  h  1  tt. auch, daß sich die Ehegatten,  wenn das eigene Können nicht ausreicht, mit anderen in  ähnlicher Lage zusammenschließen, auch in der Form  von privaten und öffentlichen Bünden, um so den Le-  bensnöten abzuhelfen. Er setzt also voraus, daß es die  Familie an der ei  genen Bemühung nicht fehlen lasse.  Dann fährt er fort  S  „Sollte aber das Gésagte nicht genügen, um den Un-  terhalt einer Familie, zumal einer zahlreichen und we-  niger leistungsfähigen Familie,  zu bestreiten, so ist es  Pflicht der christlichen Nächste  nliebe, das Mangelnde zu  ergänzen. Die Reichen sind es  ‚ die hier vor allem den  Armeren helfen solle  n. Die im Überfluß leben, dürfen  Geld und Gut nicht  oder geradezu versc  für unnütze Ausgaben verwenden  hleudern, sondern müssen es zum  Lebensunterhalt und Besten de  rer  ebrauchen, denen so-  gar das Notwendige fehlt. Wer C  ristus in den Armen  von seinem Vermö  gen mitteilt, wird vom Herrn, wenn  er zum. Weltg  erichte ko  mmt, überreichen Lohn empfan-  gen. Wer aber das Ge  il tut, wird seiner Strafe nicht  entgehen  Mt 25 34  wenn der  B  Es sind keine leeren Worte,  postel mahnt: ‚Wer die Güter dieser Welt be-  sitzt und si  eht, daß sein Bruder  Not leidet: wie soll die  ‚iebe Gottes in ihm bleiben?‘  d 56317°  In mehreren Ländern h  eini  ungen gegründet, die sic  at man schon freie Ver-  kin  d  h _ die Unterstützung armer,  erreicher Familien zum  _Zwecke setzen und schon  ö1“In mehreren Länderne1IN1 Bgegründet, die S1IC
al INan schon Ireie Ver-

kind  S die Unterstützungerreicher Familien ZU ‚ Zwecke seizen und schon
31*
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Ageleistet. hab‘én. Solche Véreine sind  se'hr Zzu emPp-
feh un verdienen überall Nachahmung.

„Sollte. aber‘“, sagt der Papst‘®) weıter, „prıvate Hılfe
nıcht ausreichen, so._ıst Pfilicht der öffentlichen uto-
r1tät, die unzureichenden Kräfite der Privaten Lı ergän-
ZCIU, esonders 1n einem LÜr das Gemeimwesen S wich-
tigen Belange, W1€e die menschenwürdige Lage der Fa-
mılıen und Ehegatten ist. Denn WE den Familien,
besonders den kinderreichen, entsprechender Woh-
NUNS € WENN der Mannn keine Arbeit, keine Gelegen-
heit ZUM Erwerb des Lebensunterhaltes iinden kann,
WENN der täglıche Bedart L1LUFL mehr unerschwing-
lichen Preisen erstanden werden kann, wenn dıe Mutter
AUS bitterer Not un ZU schweren Schaden des Haus-
WEeSENS die ast aut sich nehmen muß, durch ihrer
Hände Arbeit das nötige eld verdienen, wenn sS1e In
den gewÖOhnlichen der uch außergewöhnlichen Be-
schwerden der Mutterscha der notwendigen Nahrung,der Medikamente, der Hılie eines erilahrenen Arztes un
ähnlicher Din entbehren. muß: versteht jeder; W1€e
dadurch die en zermürbht, W1€e hart ihnen das Ka-
miılienleben un die Beobachtung der (Gebote (Jottes WeI-
den muß nd jeder sıeht, WelC sroße (zefahr der Öl-
t1entliichen Sicherheit; ja geradezu dem Bestand des Staa-
tes droht, WENN diese Menschen, die nichts verlieren
haben, sıch. einreden, HUT noch aus dem Umsturz des
Staates, AaUus einer Verkehrun jeglicher Ordnung etwas
erhoffen können. Die Lür Staatswohl Verantwort-
Llichen dürifen daher die materielle Not der Ehegattenun Familien nıcht übersehen, wWenn S1e N1IC dem (ze-
meiınwohl schweren Schaden zuiügen wollen S1e mMUS-
Sen also 1n der Gesetzgebung un bei der Festsetzungder öltentlichen Ausgaben die Not der armen Familıeneingehend un wırksam berücksichtigen un die Dorgedafür als eine der ernstest Aufigaben ihrgs Amtes be-
trachten  c“

Weil INa heute vielfach darauf ausgeht, die unehe-
lichen Mütter un Kınder ebenso gut, der Sar och
mehr berücksichtigen als die ehelichen, bemerkt der
Papst ‚„Mıt Bedauern haben Wir wahrgenommen, dafß
nıcht selten mıt Verkehrung der rechten Ordnung der
unehelichen utter un ihrem Kinde (denen INnan gewißgleichfalls .helfen soll, schon um noch schlimmere hel

verhüten) hne besondere Schwierigkeit schnell und
ausreichend Unterstützung gewährt wird, während INall
Sıe der ehelichen Mutter entWedgr Sanz verweigert der

3 Casti. Connubii.



Cathreip, Die natürlicheı RKecht der Famıiılıe.%«%$  O  “  E  3  do(:fi A  pä  r  Jich zu  $  gesteht und sie gewissermaßen Kı  wider Willen abringen läßt.“  S  In Deutschland hatten wir s  chon vor dem. Kriéée S  eine sehr weitgehende und wohltätige Gesetzgebung zu-  gunsten der Lohnarbeiter sowohl zum Schutz des ge-  sunden Arbeiters als auch zu seiner Sicherung bei Krank-  heit, Unfällen und im Alter. In den Jahren 1885—1911 _  haben die Arbeitgeber aufgebracht an Beiträgen für die  Krankenversicherung 2885 Millionen Mark, für Unfall-  versicherung 2592 Millionen, für Invalidenversicherung  5688 Millionen, also im ganzen 11 Milliarden Mark. Zur  Invalidenversicherung hat außerdem das Reich 700 Mil-  lionen Mark beigetragen. Mit Recht konnte der um die  Arbeiterfrage sehr verdiente Dr Fr. Hitze im Jahre  1914 schreiben:”) „Auch der ärmste Arbeiter erfreut  sich heute sofortiger Hilfe. Er braucht sich keine Sorge  um die Bezahlung von Arzt und Apotheke zu machen.  Die sorgsamste Hilfeleistung durch Spezialärzte in Spe--  zialanstalten, . Bädern, Lungenheilanstalten, Walderho-  lungsheimen u. _ s. wW. ist kein Privile  mehr.“  8 der Besitzenden  Augenblicklich hat sich allerdings die Lage sehr ver-_  schlimmert, das ist aber nicht die Folge mangelnder So-  zialpolitik, sondern die Folge des verlorenen Krieges mit  seinen Nachwirkungen. Hoffentlich wird diese Weltwirt-  schaftskrise in nicht zu ferner Zukunft überwunden, so  daß wieder normale Verhältnisse zurückkehren.  Will man den ärmeren Familien wirksam aufhelfen,  so muß man die verheiratete Frau der Familie erhalten  oder wiedergeben. Für sie muß der Wahlspruch nicht  lauten „heraus aus der Familie“, wie viele übelberatene -  Frauenrechtlerinnen wollen, sondern: „hinein oder zu-  rück in die Familie.“ Die Gattin, die Mutter ist das Herz  der Familie. Treffend heißt _ es  s  bei Rückert in der Weis—  heit der Br&hmanen:  In einer guten Eh’ ist wohl däs Haupt der Mann,   Jedoch das Herz das Weib, das er nicht missen kann.  D  ;  ie Ehefrau gehört nun einmal in die Familie. Ohne.  ihre fast beständige Anwesenheit ist ein gedeihliches Fa-  milienleben und eine gute Kindererziehung nicht möglich.  Das gilt besonders von Familien mit mehreren Kindern.  Früh muß heute die Frau das Haus verlassen, um dem __  Erwerb nachzu  gehen, erst abends kommt sie müde nach  H  ause, wo alles noch so li  wie sie es am Morgen ver-  lassen _ hat. Nun soll‘ erst  n  Küche, der Haushalt, die  %) Die Arbeite  1914, S. 402.  p-SOzialpolitil; un'ter Kaiseri Wilhelm IE5 Beflin_"doch NUur pa lich zücesteht und ‘Sie gewissermaßen%«%$  O  “  E  3  do(:fi A  pä  r  Jich zu  $  gesteht und sie gewissermaßen Kı  wider Willen abringen läßt.“  S  In Deutschland hatten wir s  chon vor dem. Kriéée S  eine sehr weitgehende und wohltätige Gesetzgebung zu-  gunsten der Lohnarbeiter sowohl zum Schutz des ge-  sunden Arbeiters als auch zu seiner Sicherung bei Krank-  heit, Unfällen und im Alter. In den Jahren 1885—1911 _  haben die Arbeitgeber aufgebracht an Beiträgen für die  Krankenversicherung 2885 Millionen Mark, für Unfall-  versicherung 2592 Millionen, für Invalidenversicherung  5688 Millionen, also im ganzen 11 Milliarden Mark. Zur  Invalidenversicherung hat außerdem das Reich 700 Mil-  lionen Mark beigetragen. Mit Recht konnte der um die  Arbeiterfrage sehr verdiente Dr Fr. Hitze im Jahre  1914 schreiben:”) „Auch der ärmste Arbeiter erfreut  sich heute sofortiger Hilfe. Er braucht sich keine Sorge  um die Bezahlung von Arzt und Apotheke zu machen.  Die sorgsamste Hilfeleistung durch Spezialärzte in Spe--  zialanstalten, . Bädern, Lungenheilanstalten, Walderho-  lungsheimen u. _ s. wW. ist kein Privile  mehr.“  8 der Besitzenden  Augenblicklich hat sich allerdings die Lage sehr ver-_  schlimmert, das ist aber nicht die Folge mangelnder So-  zialpolitik, sondern die Folge des verlorenen Krieges mit  seinen Nachwirkungen. Hoffentlich wird diese Weltwirt-  schaftskrise in nicht zu ferner Zukunft überwunden, so  daß wieder normale Verhältnisse zurückkehren.  Will man den ärmeren Familien wirksam aufhelfen,  so muß man die verheiratete Frau der Familie erhalten  oder wiedergeben. Für sie muß der Wahlspruch nicht  lauten „heraus aus der Familie“, wie viele übelberatene -  Frauenrechtlerinnen wollen, sondern: „hinein oder zu-  rück in die Familie.“ Die Gattin, die Mutter ist das Herz  der Familie. Treffend heißt _ es  s  bei Rückert in der Weis—  heit der Br&hmanen:  In einer guten Eh’ ist wohl däs Haupt der Mann,   Jedoch das Herz das Weib, das er nicht missen kann.  D  ;  ie Ehefrau gehört nun einmal in die Familie. Ohne.  ihre fast beständige Anwesenheit ist ein gedeihliches Fa-  milienleben und eine gute Kindererziehung nicht möglich.  Das gilt besonders von Familien mit mehreren Kindern.  Früh muß heute die Frau das Haus verlassen, um dem __  Erwerb nachzu  gehen, erst abends kommt sie müde nach  H  ause, wo alles noch so li  wie sie es am Morgen ver-  lassen _ hat. Nun soll‘ erst  n  Küche, der Haushalt, die  %) Die Arbeite  1914, S. 402.  p-SOzialpolitil; un'ter Kaiseri Wilhelm IE5 Beflin_"wider Wiıllen abringen Läßt.;“
In Deutschland hatten WIT hon VOT dem Kriegeeine sechr weıtgehende und wohltätige Gesetzgebung

gunsten der Lohnarbeiter sowohl ZU Schutz des ge-sunden Arbeıiters als uch seiner Sicherung bei Krank-%«%$  O  “  E  3  do(:fi A  pä  r  Jich zu  $  gesteht und sie gewissermaßen Kı  wider Willen abringen läßt.“  S  In Deutschland hatten wir s  chon vor dem. Kriéée S  eine sehr weitgehende und wohltätige Gesetzgebung zu-  gunsten der Lohnarbeiter sowohl zum Schutz des ge-  sunden Arbeiters als auch zu seiner Sicherung bei Krank-  heit, Unfällen und im Alter. In den Jahren 1885—1911 _  haben die Arbeitgeber aufgebracht an Beiträgen für die  Krankenversicherung 2885 Millionen Mark, für Unfall-  versicherung 2592 Millionen, für Invalidenversicherung  5688 Millionen, also im ganzen 11 Milliarden Mark. Zur  Invalidenversicherung hat außerdem das Reich 700 Mil-  lionen Mark beigetragen. Mit Recht konnte der um die  Arbeiterfrage sehr verdiente Dr Fr. Hitze im Jahre  1914 schreiben:”) „Auch der ärmste Arbeiter erfreut  sich heute sofortiger Hilfe. Er braucht sich keine Sorge  um die Bezahlung von Arzt und Apotheke zu machen.  Die sorgsamste Hilfeleistung durch Spezialärzte in Spe--  zialanstalten, . Bädern, Lungenheilanstalten, Walderho-  lungsheimen u. _ s. wW. ist kein Privile  mehr.“  8 der Besitzenden  Augenblicklich hat sich allerdings die Lage sehr ver-_  schlimmert, das ist aber nicht die Folge mangelnder So-  zialpolitik, sondern die Folge des verlorenen Krieges mit  seinen Nachwirkungen. Hoffentlich wird diese Weltwirt-  schaftskrise in nicht zu ferner Zukunft überwunden, so  daß wieder normale Verhältnisse zurückkehren.  Will man den ärmeren Familien wirksam aufhelfen,  so muß man die verheiratete Frau der Familie erhalten  oder wiedergeben. Für sie muß der Wahlspruch nicht  lauten „heraus aus der Familie“, wie viele übelberatene -  Frauenrechtlerinnen wollen, sondern: „hinein oder zu-  rück in die Familie.“ Die Gattin, die Mutter ist das Herz  der Familie. Treffend heißt _ es  s  bei Rückert in der Weis—  heit der Br&hmanen:  In einer guten Eh’ ist wohl däs Haupt der Mann,   Jedoch das Herz das Weib, das er nicht missen kann.  D  ;  ie Ehefrau gehört nun einmal in die Familie. Ohne.  ihre fast beständige Anwesenheit ist ein gedeihliches Fa-  milienleben und eine gute Kindererziehung nicht möglich.  Das gilt besonders von Familien mit mehreren Kindern.  Früh muß heute die Frau das Haus verlassen, um dem __  Erwerb nachzu  gehen, erst abends kommt sie müde nach  H  ause, wo alles noch so li  wie sie es am Morgen ver-  lassen _ hat. Nun soll‘ erst  n  Küche, der Haushalt, die  %) Die Arbeite  1914, S. 402.  p-SOzialpolitil; un'ter Kaiseri Wilhelm IE5 Beflin_"heit, Unfällen und 1m Alter. In den Jahren ——%«%$  O  “  E  3  do(:fi A  pä  r  Jich zu  $  gesteht und sie gewissermaßen Kı  wider Willen abringen läßt.“  S  In Deutschland hatten wir s  chon vor dem. Kriéée S  eine sehr weitgehende und wohltätige Gesetzgebung zu-  gunsten der Lohnarbeiter sowohl zum Schutz des ge-  sunden Arbeiters als auch zu seiner Sicherung bei Krank-  heit, Unfällen und im Alter. In den Jahren 1885—1911 _  haben die Arbeitgeber aufgebracht an Beiträgen für die  Krankenversicherung 2885 Millionen Mark, für Unfall-  versicherung 2592 Millionen, für Invalidenversicherung  5688 Millionen, also im ganzen 11 Milliarden Mark. Zur  Invalidenversicherung hat außerdem das Reich 700 Mil-  lionen Mark beigetragen. Mit Recht konnte der um die  Arbeiterfrage sehr verdiente Dr Fr. Hitze im Jahre  1914 schreiben:”) „Auch der ärmste Arbeiter erfreut  sich heute sofortiger Hilfe. Er braucht sich keine Sorge  um die Bezahlung von Arzt und Apotheke zu machen.  Die sorgsamste Hilfeleistung durch Spezialärzte in Spe--  zialanstalten, . Bädern, Lungenheilanstalten, Walderho-  lungsheimen u. _ s. wW. ist kein Privile  mehr.“  8 der Besitzenden  Augenblicklich hat sich allerdings die Lage sehr ver-_  schlimmert, das ist aber nicht die Folge mangelnder So-  zialpolitik, sondern die Folge des verlorenen Krieges mit  seinen Nachwirkungen. Hoffentlich wird diese Weltwirt-  schaftskrise in nicht zu ferner Zukunft überwunden, so  daß wieder normale Verhältnisse zurückkehren.  Will man den ärmeren Familien wirksam aufhelfen,  so muß man die verheiratete Frau der Familie erhalten  oder wiedergeben. Für sie muß der Wahlspruch nicht  lauten „heraus aus der Familie“, wie viele übelberatene -  Frauenrechtlerinnen wollen, sondern: „hinein oder zu-  rück in die Familie.“ Die Gattin, die Mutter ist das Herz  der Familie. Treffend heißt _ es  s  bei Rückert in der Weis—  heit der Br&hmanen:  In einer guten Eh’ ist wohl däs Haupt der Mann,   Jedoch das Herz das Weib, das er nicht missen kann.  D  ;  ie Ehefrau gehört nun einmal in die Familie. Ohne.  ihre fast beständige Anwesenheit ist ein gedeihliches Fa-  milienleben und eine gute Kindererziehung nicht möglich.  Das gilt besonders von Familien mit mehreren Kindern.  Früh muß heute die Frau das Haus verlassen, um dem __  Erwerb nachzu  gehen, erst abends kommt sie müde nach  H  ause, wo alles noch so li  wie sie es am Morgen ver-  lassen _ hat. Nun soll‘ erst  n  Küche, der Haushalt, die  %) Die Arbeite  1914, S. 402.  p-SOzialpolitil; un'ter Kaiseri Wilhelm IE5 Beflin_"haben die Arbeitgeber aufgebracht Beiträgen für die
Krankenversicherung 2885 Millionen Mark, tiür Untall-
versicherung 2592 Millıonen, iür Invalidenversicherung  E5688 Millionen, Iso 1mM SaNzZeN 11 Milliarden _ Mark. Zur
Invalıdenversicherung hat aqaußerdem das eIC 700 Mil-
llonen Mark bel eiTragen. Mit ecCc konnte der die
Arbeiterfrage verdiente Dr Fr. Hıtze 1m Jahre
1914 schreiben:? „Auch der armste Arbeiter erireut
sıch heute sofortiger Hilfe Er braucht sıch keine orge
SS  ü die Bezahlung Von rzt und Apotheke machen.Die Sorgsamste Hilfeleistung durch Spezialärzte In Spe-zialanstalten, Bädern, Lungenheilanstalten, alderho-
iungsheimen u. W. ist kein Privile
mehr.“

der Besitzenden
Äugenblicklich hat ; sich allerdings die Lage sehr ver-

schlimmert, das ist ber nıcht die Folge mangelnder SO-
z1alpolitik, sondern die Folge des verlorenen Krieges mitseinen Nachwirkungen. Hoffentlich wiırd diese eltwirt-
schaftskrise In N1IC Zzu ferner Zukunft überwunden,daß wlıleder normale Verhältnisse zurückkehren.

Will man den armeren Familien wirksam aufihelfen,IMNu INa  z} die verheiratete Frau der Familie erhaltenoder wledergeben. Kür sıe muß der Wahlspruch nıchtlauten „heraus aus der Familie“, W1e viele übelberateneFrauenrechtlerinnen wollen, sondern: „hinem der
rück In die Familie.“ Die Gattın, die Multter ist das Herzder Familie_ J1reffend he1ißt be1ı Kückert 1n der Weis-heit der Brahmanen:

In einer guten Eh?’ ıst wohl das Haupt der Mann,Jedoch das Herz das Weıb, das N1C. mı1ssen kann.
ie Ehefrau gehört DU einmal in _ die Familie. hneihre tast beständige Anwesenheit ist eın gedeihliches Fa-milienleben un iıne gute Kindererziehung nıcht möglıch.Das gilt besonders VOoO  a Familien mıiıt mehreren Kindern.Früh muß heute die Frau das Haus verlassen, demErwerb nachzugehen, erst abends kommt S1E müde nach%«%$  O  “  E  3  do(:fi A  pä  r  Jich zu  $  gesteht und sie gewissermaßen Kı  wider Willen abringen läßt.“  S  In Deutschland hatten wir s  chon vor dem. Kriéée S  eine sehr weitgehende und wohltätige Gesetzgebung zu-  gunsten der Lohnarbeiter sowohl zum Schutz des ge-  sunden Arbeiters als auch zu seiner Sicherung bei Krank-  heit, Unfällen und im Alter. In den Jahren 1885—1911 _  haben die Arbeitgeber aufgebracht an Beiträgen für die  Krankenversicherung 2885 Millionen Mark, für Unfall-  versicherung 2592 Millionen, für Invalidenversicherung  5688 Millionen, also im ganzen 11 Milliarden Mark. Zur  Invalidenversicherung hat außerdem das Reich 700 Mil-  lionen Mark beigetragen. Mit Recht konnte der um die  Arbeiterfrage sehr verdiente Dr Fr. Hitze im Jahre  1914 schreiben:”) „Auch der ärmste Arbeiter erfreut  sich heute sofortiger Hilfe. Er braucht sich keine Sorge  um die Bezahlung von Arzt und Apotheke zu machen.  Die sorgsamste Hilfeleistung durch Spezialärzte in Spe--  zialanstalten, . Bädern, Lungenheilanstalten, Walderho-  lungsheimen u. _ s. wW. ist kein Privile  mehr.“  8 der Besitzenden  Augenblicklich hat sich allerdings die Lage sehr ver-_  schlimmert, das ist aber nicht die Folge mangelnder So-  zialpolitik, sondern die Folge des verlorenen Krieges mit  seinen Nachwirkungen. Hoffentlich wird diese Weltwirt-  schaftskrise in nicht zu ferner Zukunft überwunden, so  daß wieder normale Verhältnisse zurückkehren.  Will man den ärmeren Familien wirksam aufhelfen,  so muß man die verheiratete Frau der Familie erhalten  oder wiedergeben. Für sie muß der Wahlspruch nicht  lauten „heraus aus der Familie“, wie viele übelberatene -  Frauenrechtlerinnen wollen, sondern: „hinein oder zu-  rück in die Familie.“ Die Gattin, die Mutter ist das Herz  der Familie. Treffend heißt _ es  s  bei Rückert in der Weis—  heit der Br&hmanen:  In einer guten Eh’ ist wohl däs Haupt der Mann,   Jedoch das Herz das Weib, das er nicht missen kann.  D  ;  ie Ehefrau gehört nun einmal in die Familie. Ohne.  ihre fast beständige Anwesenheit ist ein gedeihliches Fa-  milienleben und eine gute Kindererziehung nicht möglich.  Das gilt besonders von Familien mit mehreren Kindern.  Früh muß heute die Frau das Haus verlassen, um dem __  Erwerb nachzu  gehen, erst abends kommt sie müde nach  H  ause, wo alles noch so li  wie sie es am Morgen ver-  lassen _ hat. Nun soll‘ erst  n  Küche, der Haushalt, die  %) Die Arbeite  1914, S. 402.  p-SOzialpolitil; un'ter Kaiseri Wilhelm IE5 Beflin_"AUSE, alles och 1 W1e S1e Morgen Ver-lassen hat Nun soll erst O Küche, der Haushalt, die
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va athreıı türlıchenKechte er X Familıe.
ä$che_ U, besorgt werden. 1e annn da VO einer

wahren Erzıehung der Kınder un gedeihlichem Ka-
mılıenleben die ede se1ın? Und mMu. die Frau nıcht bald
unter dieser UÜberlast VO Arbeıt zusammenbrechen? Es
MmMu deshalb das ernste Bestreben jeder vernünitigen DO-
zıialpolıtık se1n, die verheıiratete Frau der Famıiılie e_
halten oder wlederzugeben. Um dieses Ziel erreichen,
INUu vor allem den ohn es KFamıilienvaters
hoch bringen suchen, daß LUr en Unterhalt einer
sewöhnliıchen Famıilie ausreicht, wI1e WITr schon gesagt
haben Sollte das augenblicklich nıcht möglich se1nN,
muß INa  z trachten, der Hausirau eine lohnende und
ihren Kräfiten angepaßhte Heımarbeit verschatien. Vor
dem Kriege In Deutschland ber 600.000 Frauen
mıt Heimarbeıit beschäftigt, allerdings arelil die Löhne
derselben vielfach recht armselig, ja manchmal geradezu
ungerecht. Es ist höchst unbillıg, daß eın nternehmer
riesige (Gewinne AUSs selinem Geschäfte ziehe un selnen
Arbeitern un Arbeıterinnen 1U _-armselige I?ungerlöhnebezahle.Um armeren Famıiılien helfen, hat Mallı uch VOI -

geschlagen, der. a“ solle reichen Famıilien ihren ber-
1uß Sanz der ZU1N eil nehmen, iıh den Armen P

zuwenden W eine gleichmährigere Verteilung des
Figentums erreichen. ber eine solche Maßregel ist
ungerecht, weiıl sS1€e im Grunde das Priyateigentum Jeug-
net un den Staat ZU Obereigentümer des Vermögens
selner Untertanen macht der wenı1gstens selinem Be-
Llieben überläßt, W1€ weıt Privateigentum 11l bestehen
lassen. Denn ist die Grenze, VO der Staat das
Privateigentum konfiszieren kann? Hıer bleıibt qalles der
Wıillkür des Staates überlassen. Eine solche Maßregel ist
ber n1ıcC bloß ungerecht, S1E ıst uch unnutz un schäd-
lich Die Beiürworter derselben seizen VOTaUS, die Re1-
hen würden sıch e1INn Vergnü daraus machen, Reich-
tum zu sammeln, damıt der ter Staat gelegentlichholen könne. Das ist eine unerlaubt nalve Meinung. Dıie
Heichen werden eher, sobald (zefahr ist, daß der aa
seline Hand ZU Abschöpfen des Überilusses ausstreckt,
diesen Überfiluß an Verwandte der Freunde verteilen
der ın 1n Sicherheit bringen, nötigenfalls 1INns Ausland
i1lüchten Ist nıcht e1INn sonderbarer Wiıders ruch, daß
dieselben, die SONS die Kapıtalisten als sel stsüchtige
KRaubtiere schıldern, voraussetzen, diese würden sich
plötzlich äandern un sıich ireuen, WEeNN S1e hren : Über-
f1uß au{i den Altar des Vaterlandes legen dürfen? Was
würde uch aus der A_rbeitsamkeit und Sparsamkeıit der
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Familien Wer'den'4 wenn diese wüßten: Sobald WIT Not
sInd, wird uns der Vater Staat den Überfluß der Reichen
miıtteilen

Obwohl ber der Staat nıcht direkt eıne Verteilungdes Privateigentums vornehmen kann, stehen ıhm
doch manche Miıttel Zu Verfügung, durch die eıne
gleichmäßigere Verteilung des Vermögens begünstigenkann un soll Vor allem durch eine gerechte Verteilungder Steuern. Die austeilende Gerechtigkeit verlangt, daß
dıe ölfentlichen Lasten ach Maßgabe der Kräfite verteilt
werden. Solche Famlilien, die 1LUFr sovıel Eınkommen ha-
ben als ZU anständigen Unterhalt notwendig ist, soll-
ten steuerirel bleiben. uch eine kleine Steuer drückt
solche Famıilien 1el schwerer als vielleicht eine ZWaNnzlg-der dreißigfache höhere Steuer eine reiche Familie, die
trotzdem 1Im Überiluß leben ann. Dies ist namentlich
he] der Erbschaftssteuer beachten Die Erbschaft Ar-
INer Familien sollte steuerirel bleiben. Es ist unbillig, daß
INa  an dürftigen Famıilien och einen eıl des kleinen Er-
hbes wegnehme. Die reichen Famıilien sollen die _Erb-schaftssteuern aufbringen.Übrigens SelI 1er im orbeigehefi och Bemerkt,/ daß
der Staat und ebenso die (zemeinden nıcht ach Behe-
ben Steuern erheben dürfen, sondern HUr viel, als Zu
Krhaltung un Verwaltung des Gemeinwesens notwendigist Hıerin überschreiten heute die Staaten und vielleichtoch mehr manche Gemeinden weıt die berechtigtenGrenzen. Um andere Gemeinden überflügeln, schreckt
1an uch VOT den kostbarsten Bauten un Einrichtun-
SCNH nıcht zurück, selbst WenNnn keine Notwendigkeit VOT-
hegt. Die Folge ist, daß die Steuerschraube immer stra{i-
ter ANSCZOSECN wird der man Anleihen se1ıne Zuilucht

INnen muß, weilche die (Gemeinde in Schulden stürzen,deren Verzinsung und Amortisierung auch die kommen-den Geschlechter schon schwer belasten.
Viel können der Staat und die (emeinden ZUTF FÖör-derun der wirtschaftlich Schwächeren tun, WEnnn sie beierge UG der Ausschreibung öÖffentlicher Arbeıtenund Lieferungen tunlichst die kleineren, selbständiGewerbetreibenden: Handwerker, Kaufleute S, W. e_rücksichtigen. Heute schaut INa  - bei Ver ebung solcherArbeiten der Lieferung NUr quf den, Wwen18g-sten ordert. Hierin können selbstverständlich die klei-

Nnen Geschäftsle
urrıeren. Man

ute mıiıt den sroßen Firmen N1IC kon-her :auch qauf das Gemeinwohlschauen. Sch Arıiıstoteles bezeichnet als den bestenStaat denjepiSECN, 1n dem eINn mäßiger Wo'hls‘tägd MÖS-
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l chist vielen iuteil wird Die tzige Vérfassung des eut-
schen Reiches bestimmt:?°) 55 selbständige Mittelstand
1n Landwirtschaft, Gewerbe und Handel ist durch die
Gesetzgebung -und Verwaltung ördern un gegen
Überlastung un: Aufisaugung schützen.“ Das ıst e1ınNne
sehr welse Bestimmung, qauf die mMan aber bisher nqchRücksicht SC hatWeni]% wirtschaitlich Schwächeren ann der aa uch
dadurch helfen,. daß die verschiedenen Arten des
Figentumerwerbs ach Aniforderung des Gemeinwohls
regelt. Der Mensch hat Von Natur AUuSs das eC Priıvat-

ber die verschıedenen Arteneigentum erwerben.
dieses Erwerbes sSind durch das Naturgesetz oit nıcht DE
nügend bestimmt:. Diese Bestimmung reiten, ist aC
der (zesetz ebung und sS1e soll sıch hierbei VOo  — der üCck-
sıcht autf (1emeinwohl leiten lassen. Ofit werden SE-
wa  € der schwindelhaite Geschäfte der Unternehmun-
SCN begonnen, die L1LUFL die Bereicherung der Unterneh-
INer bezwecken un Unerfahrenen der Leichtsinnigen
vielleicht ZU Schaden ereichen. Das ist namentlich bel
der Gründung VO  — GeselIschaften mıt beschräaänkter Haf
tung der all Solche Gesellschaften reizen schwindel-
haften Unternehmungen, weıl S1e leicht roße Ka talıen
zusammenbringen un reichen und-: mü elosen ewınN
versprechen. Manche gründen leichtsinn1g derartıge (Je-
sellschaften, weıl S1€e iIm all eines drohenden Bankrottes
sıch zurückzıehen un die übrıgen Aktionäre ihrem
Schicksal überlassen können. Die Regierung hat die
SITeN Pflicht, die Gründung un Leitung solcher (Ge-
sellsc alten überwachen und Betrügereienvorzukommen.

uch dem Wucher, durch den ofit Unerfiahrene
un Leichtsinnige der uch 1n schwerer Not Befindliche
ausgebeutet werden, soll der Staat den Krieg erklären.
Kıne allgemeine, bestimmte /Zinsgrenze existiert eute
nırgends un 1äßt sıch uch schwer durchführen, aber

gibt doch viele Fälle, ‚olfenbar ungerechter Wu-
cher vorliegt un der Staat eingreiıfen annn und soll Im
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch Jautet der Para-
srap 138 „n KRechtsgeschäft, das die guten Sıt=
ten verstößt, . ıst nichtig. Nıichti ist insbesondere eın
KRechtsgeschäft, durch das jeman unter Ausbeutung der
Notlage, des Leichtsinnes der der Unerfahrenheit einesAndern sıch der einem Dritten Tür eıne Leistung Ver-
mögensvorteile versprechen der gewähren 1äßt, welche
den Wert der Leistun derart übersteigen, daß den Um -
e20) Artıkel 164
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ständen nach, die Vermögénévo;*teilq ai1ffétlligerfi Miß-
verhältnıs der Leistung stehen. ‘“ Dieser Paragraph
bhletet eine kräftige Handhabe, wucherische Ausbeu-
Lung verhindern der bestraien.

Man dar{fi allerdings : icht hoffen, Werde jemals
gelingen, mıt staatlicher. Sozlalpolitik, und sel sS1e uch
och gut, Armut und Not VOoNn der rde verbannen.
Der‘ Fluch lastet einmal aut em gefallenen Menschen-
geschlechte (1 Mos 3 17) „Verflucht sSe1 die rde 1ın de1i-
1LE Werke, mıt vieler Arbeıt sollst du von ıhr
alle Tage deines Lebens Dornen und Disteln soll S1€e dır
ragen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du deın
Brot essen, DIiıs du ZUFLF rde wliederkehrst, VO der du e..

bist.“ uch Christus sagt (Jo 2 S „Arme habt
iıhr allezeit he]l euch.““ ID ist deshalb gewissenlos, . wenn
bekannte Volksbeglücker en gedrückten Menschen eın
irdisches Paradies vorspiegeln, 1n dem keine Not un
TMUu mehr geben soll Nein, die Erde wird immer ein
JIränental bleiben und uch die beste Sozlalpolitik wıird
die Menschen nNn1e slücklich und zuirieden machen Kn
1LE, WEeNN nicht die eligion ihr Zzu Hilfe omm

Nur die Relıgıon kann die* unersättliche (1ier ach Wr

irdischem Gut un Genuß, die den irdisch gesinnten
Menschen fortzureißen pflegt, zügeln un den hoffenden
Blick hınaufrıchten den ew1gen Bergen, WG allein
wahres, reines un dauerndes Glück wartet. Das
Glück besteht eben N1IC ın : außeren Besıtzgütern, SO1L-
ern In Frıede und Freude des Herzens,; die siıch mıiıt
eld un Gut nıcht erkaufen lassen:.: Wiıe oft sehen WIr,
daß Hamihen, die obh ihres eichtums Llücklich geprie-
SS  — werden, 1ın Wahrheit Sanz unglück ich sind, inner-
hıch unzu{frıeden, zerrı1ıssen, voll Haß und Neid, Zank und
Streit, während armere Familien, die eben LLUFL das Not-
wendige ZU Leben verdienen, lücklich und zuirıeden
SInNd. In solchen Famıilien herrsc eben., WEeNnN S1€e wahr-
haft reh 105 gesinnt sın  d, Genügsamkeit, Eintracht ıund

enseıti Liebe,SE  keS‘ und selbst WEnnn zeitweilig Not ein-
r weıß INa  . siıch einzuschränken un 1m Hinblick

qu{i den, der, da reich WAar, aqus _ Liebe uns ar g...
worden ist un seinen tireuen Schülern das Himmelreich
versprochen hat, die. Not geduldig ertragen. Zu S@e1I-
Ne Sohn sprach einst der alte Tobias (4 23) „Fürchte
dich nicht, meın Sohn, WITr führen ZW ar ein armes Leben,
ber WIT werden 1el Gutes erhalten, WEeNnN WITr Gott
Lürchten, alle Süunden meılıden un Gutes tun.  C6 Die Zeıt
der Not ist kurz, die Freuden des Hımmels ber SIN  d
ewig und überschwänglich._


